
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
 

 

 

Regierungsratsbeschluss vom 10. September 2019   

 

Alterspolitik – Berichte zur Anpassung der Leitlinien Basel 55+ und der Al-
terspflegepolitik; Resultate des verwaltungsexternen Vernehmlassungsver-
fahrens  P190393 
 

 
1. Der Regierungsrat verabschiedet die überarbeiteten Leitlinien „Basel 

55+“. 

2. Der Regierungsrat verabschiedet die überarbeiteten „Leitlinien der Al-
terspflegepolitik“. 

 

Begründung 
Im Frühling 2019 wurde eine zweimonatige öffentliche Vernehmlassung zur 
Aktualisierung der „Leitlinien der Alterspflegepolitik“ und der Leitlinien „Basel 
55+“ (Seniorenpolitik) im Kanton Basel-Stadt durchgeführt, an der sich zahl-
reiche politische Parteien, Verbände und in der Alterspolitik engagierte Orga-
nisationen beteiligt haben. Die Leitlinien dienen der kantonalen Verwaltung 
und den in die Alterspolitik involvierten Partnern als Orientierung für ihr Han-
deln bei allenfalls zu planenden konkreten Massnahmen in definierten The-
menbereichen. Vor allem im Bereich der Alterspflegepolitik präzisieren sie 
zudem den Gesetzesauftrag und geben einen Rahmen für dessen Umset-
zung. Die „Leitlinien der Alterspflegepolitik“ wurden in der Vernehmlassung 
mehrheitlich positiv beurteilt, weshalb es bei diesen nur zu wenigen Anpas-
sungen gekommen ist. Auch die Leitlinien „Basel 55+“ haben aufgrund der 
öffentlichen Vernehmlassung nur wenige inhaltliche Anpassungen sowie ei-
nige Ergänzungen der erläuternden Inhalte erfahren. Der Regierungsrat hat 
nun die überarbeiteten „Leitlinien der Alterspflegepolitik“ und diejenigen zu 
„Basel 55+“ verabschiedet. Neben inhaltlichen Äusserungen zu den einzel-
nen Leitlinien wurde im Rahmen der Vernehmlassung auch der Wunsch 
nach mehr Strategie und mehr Visionen in der Alterspolitik geäussert. Diesen 
Wunsch nimmt das in der kantonalen Alterspolitik federführende Gesund-
heitsdepartement auf und wird im Dialog mit den relevanten Ansprechpart-
nern und Parteien eine gemeinsame Vision und Strategie für die Alterspolitik 
entwickeln, die dann als neuer Rahmen und neue Grundlage für die Leitlinien 
dienen. 

                                                                                            


